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Regeste

Asyl (ohne Wegweisungsvollzug)

Erwägungen

E. 1
Gemäss Art. 31 VGG ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG zuständig und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls
in der Regel - wie auch vorliegend - endgültig (Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG; Art. 105 AsylG
[SR 142.31]). Der Beschwerdeführer ist als Verfügungsadressat zur Beschwerdeführung
legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist
einzutreten (Art. 108 Abs. 2 AsylG und Art. 52 Abs. 1 VwVG).

E. 2.1
Mit Beschwerde in Asylsachen kann die Verletzung von Bundesrecht (einschliesslich
Missbrauch und Überschreiten des Ermessens) sowie die unrichtige und unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG).
Über den Antrag des Beschwerdeführers auf Berichtigung seines Geburtsdatums
entscheidet das Bundesverwaltungsgericht mit uneingeschränkter Kognition (Art. 37 VGG
i.V.m. Art. 49 VwVG).

E. 2.2
In Anwendung von Art. 37 VGG i.V.m. Art. 57 Abs. 1 VwVG sowie Art. 111a Abs. 1
AsylG wurde auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet.

E. 3.1
Die Vorinstanz führt zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben das ZEMIS, welches der
Bearbeitung von Personendaten aus dem Ausländer- und Asylbereich dient (Art. 1 Abs. 1
i.V.m. Art. 2 des Bundesgesetzes über das Informationssystem für den Ausländer- und den
Asylbereich vom 20. Juni 2003 [BGIAA, SR 142.51]) und in der Verordnung über das
Zentrale Migrationsinformationssystem vom 12. April 2006 (ZEMIS-Verordnung, SR
142.513) näher geregelt ist. Nach Art. 19 Abs. 1 ZEMIS-Verordnung richten sich die
Rechte der Betroffenen, insbesondere deren Auskunfts-, Berichtigungs- und
Löschungsrecht sowie das Recht auf Informationen über die Beschaffung besonders
schützenswerter Personendaten, nach dem Datenschutzgesetz (DSG, SR 235.1) und dem
VwVG.

E. 3.2
Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtigkeit zu vergewissern (Art. 5 Abs.
1 DSG). Werden Personendaten von Bundesorganen bearbeitet, kann jede betroffene



Person insbesondere verlangen, dass unrichtige Personendaten berichtigt werden (Art. 5
Abs. 2 i.V.m. Art. 25 Abs. 3 Bst. a DSG). Ist die Unrichtigkeit erstellt, besteht auf
Berichtigung ein uneingeschränkter Anspruch (vgl. Urteile des BVGer A-4256/2015 vom
15. Dezember 2015 E. 3.2 und A-4313/2015 vom 14. Dezember 2015 E. 3.2, je m.w.H.;
Urteil des BGer 1C_224/2014 vom 25. September 2014 E. 3.1). Die ZEMIS-Verordnung
sieht in Art. 19 Abs. 3 ausdrücklich vor, dass unrichtige Daten von Amtes wegen zu
berichtigen sind.

E. 3.3
Grundsätzlich hat die das Berichtigungsbegehren stellende Person die Richtigkeit der von
ihr verlangten Änderung, die Bundesbehörde im Bestreitungsfall dagegen die Richtigkeit
der von ihr bearbeiteten Personendaten zu beweisen (vgl. Urteil des BGer 1C_240/2012
vom 13. August 2012 E. 3.1; BVGE 2013/30 E. 4.1; Urteile des BVGer A-4313/2015 vom
14. Dezember 2015 E. 3.2, A-1732/2015 vom 13. Juli 2015 E. 4.2). Nach den
massgeblichen Beweisregeln des VwVG gilt eine Tatsache als bewiesen, wenn sie in
Würdigung sämtlicher Erkenntnisse so wahrscheinlich ist, dass keine vernünftigen Zweifel
bleiben; unumstössliche Gewissheit ist dagegen nicht erforderlich. Die mit dem
Berichtigungsbegehren konfrontierte Behörde hat zwar nach dem Untersuchungsgrundsatz
den Sachverhalt grundsätzlich von Amtes wegen abzuklären (Art. 12 VwVG); die
gesuchstellende Person ist jedoch gemäss Art. 13 Abs. 1 Bst. a VwVG verpflichtet, an
dessen Feststellung mitzuwirken (vgl. Urteile des BVGer A-4256/2015 vom 15. Dezember
2015 E. 3.3, A-2291/2015 vom 17. August 2015 E. 4.3).

E. 3.4
Kann bei einer verlangten oder von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die
Richtigkeit der bisherigen noch diejenigen der neuen Personendaten bewiesen werden,
dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 5
Abs. 1 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten
zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies
gilt namentlich auch für im ZEMIS erfasste Daten. In solchen Fällen überwiegt das
öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse
an deren Richtigkeit. Unter diesen Umständen sieht Art. 25 Abs. 2 DSG deshalb die
Anbringung eines Vermerks vor, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der
bearbeiteten Personendaten bestritten und/oder nicht gesichert ist. Spricht dabei mehr für
die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und
die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Ob die vormals
eingetragenen Angaben (als Neben- beziehungsweise Aliasidentität) weiterhin abrufbar
bleiben sollen oder ganz zu löschen sind, bleibt grundsätzlich der Vorinstanz überlassen.
Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als
wahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen.
Über dessen Anbringung ist jeweils von Amtes wegen und unabhängig davon zu
entscheiden, ob ein entsprechender Antrag gestellt worden ist (vgl. Urteile des BVGer
A-7588/2015 E. 3.4 und A-7822/2015 E. 3.4, je m.w.H.; Urteil des BGer 1C_240/2012 vom
13. August 2012 E. 3.2).

E. 3.5
Im vorliegenden Fall obliegt es demnach grundsätzlich der Vorinstanz zu beweisen, dass
das aktuell im ZEMIS eingetragene Geburtsdatum ([...]) korrekt ist. Der Beschwerdeführer



hat wiederum nachzuweisen, dass das von ihm geltend gemachte Geburtsdatum ([...])
richtig beziehungsweise zumindest wahrscheinlicher ist, als das im ZEMIS erfasste, ihm
mithin eine höhere Glaubwürdigkeit zukommt als dem bisherigen Eintrag. Gelingt keiner
Partei der sichere Nachweis, ist dasjenige Geburtsdatum im ZEMIS zu belassen oder
einzutragen, dessen Richtigkeit wahrscheinlicher ist. Dass im Asylverfahren die
Glaubhaftmachung der Minderjährigkeit genügt, ist angesichts der möglichen Rechtsfolgen
(etwa höhere Anforderungen an Unterbringung und Betreuung, erschwerte Rückschaffung
oder gar Verzicht darauf im Rahmen des Dublin-Verfahrens) nachvollziehbar. Anders
verhält es sich im datenschutzrechtlichen Verfahren betreffend die Berichtigung von
Personendaten im ZEMIS. Hier wird verlangt, dass die wahrscheinlichsten - also
überwiegend wahrscheinlichen - Personendaten eingetragen werden. Immerhin ist in
diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass sich die Frage des Alters einer im ZEMIS
erfassten Person gerade auch für das ausländer- und asylrechtliche Verfahren stellt (vgl.
Urteil des BGer 1C_224/2014 vom 25. September 2014 E. 3.3), weshalb sich ein
ZEMIS-Eintrag auf dieses auswirken kann.

E. 4.1
Die Vorinstanz stützt den bestehen ZEMIS-Eintrag auf das Altersgutachten vom 4. Februar
2020, wonach der Beschwerdeführer das 17. Lebensjahr sicher vollendet habe. Zudem führt
sie aus, aus der Antwort der griechischen Behörden auf ihr Informationsersuchen sei
ersichtlich, dass in Griechenland der (...) als Geburtsdatum erfasst worden sei.

E. 4.2
Der Beschwerdeführer bringt vor, er kenne sein Geburtsdatum von seiner Mutter. Er sei mit
diesem Wissen aufgewachsen und es gehöre zu seiner Identität. In Griechenland habe nichts
funktioniert. Die griechischen Behörden hätten sein Geburtsdatum falsch aufgeschrieben.
Sie hätten sogar zwei vierjährige Kinder als 15-Jährige eingetragen. Als er erfahren habe,
dass die Vorinstanz ihm nicht glaube und sein Geburtsdatum abgeändert habe, habe er sich
erhängen wollen. Er sei deswegen für mehrere Wochen in die Klinik eingewiesen worden.
Er habe alle Fragen wahrheitsgemäss beantwortet. Die Vorinstanz schreibe selbst dazu, er
habe die Fragen schlüssig und ohne Widersprüche beantwortet. Es sei unverständlich,
weshalb das Ergebnis einer maschinellen Untersuchung höher gewichtet werde als seine
wahren Angaben. Sein damaliger Rechtsvertreter habe gesagt, es gebe Studien, die gegen
die Ergebnisse des Altersgutachtens sprechen würden. Bei ethnischen Hazara könne das
Zahnalter schneller fortschreiten, was zu einer Altersüberschätzung von ungefähr einem
Jahr führen könne. Er sei Hazara. Das könnte erklären, weshalb bei ihm das Altersgutachten
falsch liege. Zudem sei das Ergebnis der Untersuchung des Schlüsselbeins ungenau. Als
Kind sei es nicht seine Schuld, dass er keine Identitätspapiere besitze; seine Eltern hätten
ihm keine Papiere gegeben.

E. 4.3.1
Einleitend ist festzuhalten, dass die Minderjährigkeit des Beschwerdeführers unbestritten
ist. Weder die Vorinstanz noch der Beschwerdeführer können indes das von ihnen
behauptete Geburtsdatum beweisen. Es ist daher nachfolgend zu prüfen, welches
Geburtsdatum - der vom Beschwerdeführer behauptete (...) oder der von der Vor-instanz
behauptete (...) - wahrscheinlicher ist.

E. 4.3.2



Zur Alterseinschätzung misst das Bundesverwaltungsgericht den verschiedenen Faktoren
eine unterschiedliche Beweiskraft zu (vgl. Urteile des BVGer E-2999/2018 vom 14.
September 2018 E. 6.7; E-1443/2017 vom 4. Mai 2017 E. 4.5; SEM-Handbuch Asyl und
Rückkehr, C9, S. 10): Vorlage echter Identitätsausweise: starkes Indiz; Würdigung der
Aussagen der gesuchstellenden Person zu den Gründen für die Nichtabgabe von
Ausweispapieren: starkes Indiz; Würdigung der Angaben der gesuchstellenden Person zum
geltend gemachten Alter (Hinweise auf Unglaubhaftigkeit: dem angegebenen Alter nicht
entsprechendes Verhalten, widersprüchliche Aussagen zur Altersfrage, irreführende
Angaben zu anderen Elementen der Identität, Abgabe gefälschter Identitätspapiere,
fehlende Übereinstimmung der schulischen und beruflichen Laufbahn mit dem genannten
Alter, ernsthafte Zweifel hinsichtlich der verwendeten Reisedokumente, abweichende
Angaben im Rahmen eines Strafverfahrens usw.): starkes Indiz; Altersgutachten gemäss des
sogenannten «Drei-Säulen-Modells»: radiologische (Knochenalter), zahnärztliche
(Zahnalter) und physiognomische (Körperbau und Geschlechtsreife) Untersuchung: starkes
Indiz; Würdigung der äusserlichen Erscheinung der gesuchstellenden Person: sehr
schwaches Indiz.

E. 4.3.3
Der Beschwerdeführer hat keine Dokumente abgegeben, die sein Geburtsdatum belegen
würden. Seine Aussage, er habe von den Eltern keine Identitätspapiere erhalten, ist
aufgrund der Gegebenheiten schlüssig. Der Beschwerdeführer flüchtete im Alter von sechs
Jahren mit seinen Eltern in den Iran. Dass er in diesem Alter noch keine Tazkira besass, ist
nicht unüblich. Im Iran hielt er sich mit seiner Familie illegal auf, weshalb nachvollziehbar
ist, dass er auch keine iranischen Dokumente besitzt, die sein Geburtsdatum belegen
könnten. Zudem hat der Beschwerdeführer glaubhaft geschildert, dass er keinen Kontakt
mehr mit seinen Eltern hat und daher auch nicht in der Lage ist, allfällige Dokumente zu
beschaffen. Wie die Vorinstanz selbst festgestellt hat, sind die Angaben des
Beschwerdeführers an der Erstbefragung und an der Anhörung zum Geburtsdatum und
Alter, zur Schulbildung, zu den Familienverhältnissen und zur Reise detailliert, schlüssig
und ohne Widersprüche ausgefallen. Sein angegebenes Geburtsdatum stimmt mit dem
Zeitpunkt der Ereignisse (Ausreise Afghanistan, Einschulung, Abbruch der Schule,
Ausreise Iran) und dem jeweilig angegebenen Alter überein. Seine Angaben zum Alter
waren zudem ausführlich. So erklärt er, unmittelbar nach der Flucht in den Iran im Jahr
2011 habe er nicht eingeschult werden können, da er erst (...) Jahre alt gewesen sei und das
Mindestalter sieben Jahre betragen habe. Im November 2011, kurz nach seinem (...)
Geburtstag, habe er dann die afghanische Schule besuchen dürfen. Auch die Angaben zum
Alter seiner Geschwister und den jeweiligen Altersunterschieden sind stimmig. Einzig das
von den griechischen Behörden notierte Geburtsdatum, der (...), stimmt nicht mit seinen
Angaben überein. Es ist aber nicht auszuschliessen, dass den Behörden bei der Aufnahme
des Geburtsdatums ein Fehler unterlaufen ist. Zudem wäre der Beschwerdeführer auch
gemäss den griechischen Behörden minderjährig, weshalb kein Grund für die Angabe eines
anderen Geburtsdatums in der Schweiz ersichtlich ist, ausser eben, dass die griechischen
Behörden sein Geburtsdatum falsch notiert haben. Insgesamt ergibt eine Würdigung seiner
Aussagen ein starkes Indiz für das von ihm angegebene Geburtsdatum. Das Altersgutachten
des Instituts für Rechtsmedizin des Kantonsspitals St.Gallen wurde nach dem
"3-Säulen-Modell" erstellt. Darin ist festgehalten, die körperliche Untersuchung des
Beschwerdeführers ergebe ein Alter von 14 bis 15 Jahren; diese Untersuchung diene indes
in erster Linie nicht der Altersschätzung, sondern vor allem dem Ausschluss



altersrelevanter Entwicklungsstörungen. Beim Beschwerdeführer hätten keine Hinweise auf
das Vorliegen einer entwicklungsbeeinflussenden Erkrankung beziehungsweise einer
manifesten Entwicklungsstörung festgestellt werden können. Die Untersuchung des
Skelettalters und des Zahnalters liessen auf ein Mindestalter von 17,4 respektive 17 Jahren
schliessen. Insgesamt ergebe sich aus den Befunden, dass der Beschwerdeführer das 17.
Lebensjahr sicher vollendet habe. Eine Vollendung des 18. Lebensjahres könne nicht mit
der notwendigen Sicherheit belegt werden. Das Altersgutachten weist keinerlei Mängel auf
und ist demnach ein starkes Indiz für das von der Vorinstanz festgelegte Alter. Das äussere
Erscheinungsbild des Beschwerdeführers deutet gemäss Altersgutachten auf ein Alter
zwischen 14 und 15 Jahren hin. Dies würde mit den Angaben des Beschwerdeführers
übereinstimmen; es ist somit als sehr schwaches Indiz für das vom Beschwerdeführer
angeführte Geburtsdatum zu werten.

E. 4.3.4
Zusammenfassend ist zwar weder die Richtigkeit des eingetragenen Geburtsdatums noch
die des behaupteten Geburtsdatums bewiesen. Aufgrund seiner stimmigen,
widerspruchslosen und detaillierten Angaben zu seinem Geburtsdatum, der Begründung für
die fehlenden Identitätspapiere sowie seines Erscheinungsbildes ist indes in diesem
Einzelfall davon auszugehen, dass das vom Beschwerdeführer angegebene Geburtsdatum,
der (...), wahrscheinlicher ist als das eingetragene Geburtsdatum. Der bestehende
ZEMIS-Eintrag ist daher zu ändern. Als Geburtsdatum ist der (...) einzutragen.

E. 5.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt
wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden
(Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des
Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen
psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG).

E. 5.2
Nach Lehre und Rechtsprechung erfüllt eine asylsuchende Person die
Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter
Intensität erlitten hat, beziehungsweise solche mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in
absehbarer Zukunft befürchten muss, sofern ihr die Nachteile gezielt und aufgrund
bestimmter, in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählter Verfolgungsmotive zugefügt worden sind,
respektive zugefügt zu werden drohen. Die erlittene Verfolgung muss zudem sachlich und
zeitlich kausal für die Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat und grundsätzlich
auch im Zeitpunkt des Asylentscheides noch aktuell sein.

E. 6.1
Die Vorinstanz begründet den negativen Asylentscheid damit, der vom Beschwerdeführer
geschilderte Vorfall in Afghanistan sei zwar glaubhaft, aber nicht asylrelevant. Seine
Befürchtung, bei einer Rückkehr nach Afghanistan in Gefahr zu sein, sei hypothetisch und
wenig konkret. Es handele sich hierbei um eine subjektive Furcht, die sich nicht auf
objektive Kriterien stütze. Der Vorfall liege etliche Jahre zurück. Seither dürften sich die
Gegebenheiten im Heimatland verändert haben. Ferner fehle es an der Gezieltheit der



Verfolgung, da die Kutchi sein Dorf jedes Jahr angegriffen, den Einwohnern das Vieh
gestohlen und Personen anderer Ethnie getötet hätten. Die Verfolgung habe sich demnach
nicht gezielt gegen den Beschwerdeführer gerichtet, sondern die Gesamtheit der Bewohner
anderer Volkszugehörigkeit betroffen. Gemäss Rechtsprechung liege keine
Kollektivverfolgung der Hazara in Afghanistan vor.

E. 6.2
Der Beschwerdeführer bringt vor, er wolle nicht an den Ort zurückkehren, an dem sich der
schlimme Vorfall mit den zwei Männern ereignet habe. Es sei als Flüchtling anzuerkennen
und ihm sei Asyl zu gewähren, um ihn vor diesen Männern zu schützen.

E. 6.3
Die Vorbringen des Beschwerdeführers sind glaubhaft ausgefallen. Es ist nachvollziehbar,
dass er aufgrund des traumatischen Vorfalls, der ihm in Afghanistan widerfahren ist, bei
einer Rückkehr eine subjektiv begründete Furcht vor einer Verfolgung hat. Die Vorinstanz
hat indes zu Recht festgestellt, dass keine objektiv begründete Furcht vorliegt, da sich der
Vorfall vor neun Jahren ereignet hat und es keinen konkreten Anhaltspunkt dafür gibt, dass
er nach einer Rückkehr wieder ernsthafte Nachteile durch die Kutchis zu erleiden hätte.
Zudem fehlt es an der Gezieltheit der erlittenen Nachteile, da der Beschwerdeführer ein
zufälliges Opfer der Kutchi war. Die in Afghanistan erlittenen Nachteile des
Beschwerdeführers sind daher nicht als asylrelevant einzustufen. Das Asylgesuch des
Beschwerdeführers wurde zu Recht abgelehnt.

E. 7.1
Gemäss Art. 44 AsylG verfügt die Vorinstanz in der Regel die Wegweisung aus der
Schweiz, wenn sie das Asylgesuch ablehnt oder nicht darauf eintritt. Der Beschwerdeführer
verfügt weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen
Anspruch auf Erteilung einer solchen (Art. 32 Abs. 1 AsylV 1; SR 142.311). Die
Wegweisung wurde zu Recht angeordnet.

E. 7.2
Die Vorinstanz hat in der angefochtenen Verfügung vom 11. Mai 2020 die vorläufige
Aufnahme des Beschwerdeführers in der Schweiz angeordnet. Demnach erübrigen sich
praxisgemäss Ausführungen zur Zulässigkeit, Zumutbarkeit und Möglichkeit des
Wegweisungsvollzugs.

E. 8.1
Bei diesem Verfahrensausgang ist von einem Obsiegen des Beschwerdeführers zur Hälfte
auszugehen, womit er die Verfahrenskosten zur Hälfte zu tragen hätte (Art. 63 Abs. 1
VwVG). Da seine Rechtsbegehren jedoch nicht von vornherein als aussichtslos betrachtet
werden können und von seiner Bedürftigkeit auszugehen ist, ist das Gesuch um Gewährung
der unentgeltlichen Prozessführung gemäss Art. 65 Abs. 1 VwVG gutzuheissen. Es sind
somit keine Verfahrenskosten zu erheben.

E. 8.2
Obsiegende oder teilweise obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine
Parteientschädigung für die notwendigerweise erwachsenen Parteikosten (Art. 64 VwVG
und Art. 7-13 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Folglich hätte der



Beschwerdeführer im Rahmen seines Obsiegens zur Hälfte grundsätzlich Anspruch auf eine
Parteientschädigung. Zudem hätte er Anspruch auf Beiordnung eines amtlichen
Rechtsbeistandes und auf Entschädigung desselben im Rahmen seines hälftigen
Unterliegens (Art. 102m Bst. a AsylG). Der Beschwerdeführer hat indes die
rechtsgenügliche Beschwerdeschrift offenbar selbst verfasst, wobei aus Form und Inhalt der
Rechtsmitteleingabe ersichtlich ist, dass er dabei Unterstützung erhalten hat. Die
Beiordnung eines amtlichen Rechtsbeistands würde folglich einen prozessualen Leerlauf
darstellen. Der diesbezügliche Antrag ist daher abzuweisen (vgl. Urteil des BVGer
E-4449/2018 E. 9.2 vom 28. August 2018). Ebenso ist auf die Ausrichtung einer
Parteientschädigung zu verzichten, da der Beschwerdeführer keine Parteikosten geltend
gemacht hat. (Dispositiv nächste Seite)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


